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Faustregel zu den Gefährdungsbeurteilungen im 2. 
Notenbericht: 
• Gefährdung bei weiterem Absinken: 1x Note 5 und keine 

4 oder mehrmals schwache 4 
• Vorrücken gefährdet: 1x Note 5 und mind. 1x Note 4 
• Vorrücken sehr gefährdet: 2x Note 5 oder 1x Note 6 bzw. 

schlechter 

Gesamtdurchschnitt: 

Gewichtung von 
Einzelnoten: 
1 bedeutet einfache 
Gewichtung dieser 
Einzelnote(n) 
2 bedeutet doppelte 
Gewichtung dieser 
Einzelnote(n) in den 
Kategorien große 
Leistungsnachweise bzw. 
kleine Leistungsnachweise 
gegenüber den Noten der 
gleichen Kategorie, die mit 1 
gekennzeichnet sind. 
Andere Gewichtungen sind 
möglich.

3,00: „glatte“ 3

2,60: „gute“ 3, d.h. Tendenz 
zur Note 2

3,33: „schwache“ 3, d.h. 
Tendenz zur Note 4

3,50: Note im 
pädagogischen 
Ermessensspielraum. 3,50 
kann Note 3, aber auch 
Note 4 bei negativen 
Tendenzen in Einzelnoten 
sein

Gefahr der Abweisung droht gemäß Art. 53, Abs. 3 BayEUG, wenn 
nachfolgende Bedingungen nicht erfüllt sind: 
• Die Höchstausbildungsdauer am Gymnasium beträgt im G9 11 Jahre. Das 

bedeutet, dass eine Schüler*in höchstens zweimal wiederholen (freiwillige 
Wiederholung und Pflichtwiederholung gleichermaßen) darf. 

• Dieselbe Jahrgangsstufe darf nur einmal wiederholt werden. Wurde eine 
Jahrgangsstufe wiederholt, so darf nicht auch die nächstfolgende 
Jahrgangsstufe wiederholt werden. 

• In den Jahrgangsstufen 5 bis 7 darf nur einmal wiederholt werden.

Zum Zeitpunkt des 1. 
Notenberichts kann es 
durchaus sein, dass in 
manchen Fächern nur eine 
oder auch gar keine Note 
eingetragen ist, z.B., wenn 
im Schuljahr nur 2 
Schulaufgaben geschrieben 
werden.

Erklärungen zur Information 
über das Notenbild

Texte, die die jeweilige 
Schüler*in betreffen.

Wurde eine Prüfung nicht 
mitgeschrieben, wird ein X 
eingetragen. 


